
. II- 28.:3 der Beil,:.'geri zu den: 5tenographisc},t.n ProtokoHendes Nationalrates 

--"'-=-=::...:..~--- XIV. Gesetzgt:bLmgsperiode 

REPUBLIK OSTER REICH 
BUNDESKANZLERAMT 

Zl.650573/1-VI/2!76 
Parlamentarische Anfrage Nr.114/J 

. der Abgeordneten zum Nationalrat 
Dr.ERMACORA, DroBLSNK und Genossen 
an den Bundeskanzler betreffend 
Forderungsprogramm der Bundeslän­
der 
ZuZl.114/J"-NR/1976 

An den 
Präsidenten des Nations.lrates 

'fO/J/AB 

1976·-02- 2 !t . 
zU ·41+JJ 

Wie n 

nie Abgeordneten zum Nationalrat DroERMACORA, DroBLEN"K: 
und GenoSsen haben an mich folgende Anr"rage gerichtet: 

10 Welche Punkte in dem der Bundesregierung unter:­
breiteten Länderforderungsprogramm sind noch offen? 

2 .. Welche Vorbe"reitungen sind getroffen worden, um 
mit de~ Ländern Verhandlungen über die offenen Punkte des 
Forde.rungsprogrammes aufzunehmen? 

30 Wird die Bupd esregierun·g die Ini tiati va ergreifen, 
um über die weitere Erfüllung des Forderungsprogrammes der 
Bundesländer zu beraten? 

Ichbeehre mich'i diese Anfrage wie folgt zu oeantwor-
ten: 

Zu 1: ... 

Die an den Vorsitzenden der heute im Amt befindlichen 

Bundesregierung gerichtete Frage nach denoff"enen Funkten 
des Forderungsprogrammes muß .im Zusammenhang mit der Situ­
ationgesehenwerden,dieur~priinglich zur überreichung 
eines Forderungsprogrammes an den Bund geführt natQ Während 

. . . . . 

. "der X" Gesetzsebungsperiode des l'tationalr?tes hat im: Jahre - . '.' .' .' 

1963 der damalige· Bundesministe·r für Finailzen Dr • KtAUS 

zwecks. Sailierl.l.ng: des· Bundes·haushal tes den Li;indern ein N"o:t-· 
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opfer abverlangt 9 als Gegenleistung sac;tedie Bundesre--· 
~ .. 

gierung zu. ~ eine H.eihe von Materien auc·] der Kompetenz des 

Bundes in die der LS.uder zu übertre..ge:u. Erst dio Bundes.:... 

regierung~ die '.'J8rlI'end der XIII" Gesc,tzgebungspsriode im 

Amt war~ hat d8ITl Nationalrat jenE: .Hegier",-u)~;svorlege zlJge-­

leitet 9 dieunmittelbD.r der En.u1des-"\{(::rfass1u::gsgesetznovelle 

1974 zugru:od81J.e~·t;., ;nhö der ein groLer rr2:il des Bundeslän-

hauptmännerkonfererlz 'tl.at, nachdem d:1e er'N2lhnte Bundes­

Verfas~mngsgesetznoyelle 1m 2,cmme.t";971j.. verabscr.tiedet 

ga-

faßt~ 

tiDie Landeshi3.Uptm:innerkoLferenz mmt mit Genugtuung 
zur Kenntnis ~ dc'.S ein erheb lieber '1:eil diSS Forderungspro­
grammeS der Bu~deslÄnder mit 1 0 JJnner 1975 Verfassungskraft 
erlangt 0 8i.9 bet:r3.chtet dies als einGD 'bedm:ctsamen kkt des 
kooperativen Föderalismuso!l 

Was d offenen Funkte EH!. ~ finden sich in den 
Tagungsunterlagen zu der am ~17 "April 1975 abgehaltenen Lan­
desamtsdirektorenkonferenz folgende vorläufige Feststel­

lungen: 

des länder 
odI 

Nach der derzeitigen Rechtslage L1üssen nachstehende· 

Punkte des Forderungsprog:.'B-mmes der Bundesle,nde:r (i-n der em 

2000ktober 1970 überrei.chten Fassung) al$ offen angesehen 
werden: 

I" Aus dem ForderuDe;sprogr<':1:mm 1961+ 

A) Kompe tenzabtretungen 3.D die }:;E"u"':1der: 

Bu~de~~er~a~~u~-~~e~e~ry~ o~er ,r_~·as·slLl~~shec~~mnll·~-A~ .l.l ;:). -'-.• !::i" "':6"-'0 ;;::,vt.J<":; ,u. ~ t:;;~J.. üb ~ "l ........... -'-"6~.i..:. 

in einfachen Bundesgesetzen durch die Rechte de:, Lä..""lder be­

schränkt we::'den, ~ürfen erst kundgeü'acht "lJerden ~ wenn zwei 

Drittel alle'1'.' :Sandtage hiezu ihre Zustimmung erteilt haben 

(Ergänzung des ,,1..rt 048 E';'VG) 0 

1 ~ Pcrsonenstandsangel'egenhEd ten . einschließlich des 

r .. 1atrikem'iesens und der I:'[amensäuderung sollen in der Vollzie­

hung Landessache sein (trberstellung in· Art .. 1-1 B-iiG). 

,. 
t 
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2 0 Soweit eine·überstellung desForstwesen~ einschliß­
lich des Trift\ .... esens von der ausschließlichen B'.lndeszustän­
digkeit in die bloße Grundsatzgesetzgeoung nicht in Be­
tracht kommt, soll die Landesgesetzgecung verstärkt ermä<:;h­
tigt werden zu ei.nzelnen Bestimmungen des Forstrechtes Aus­
führungsbestimmungen zu erlassen (Streichung der Worte 
HForstwesen einschließlich des Triftwesens ll in Art 0'10 Abs.1 

Z.10 B-VG undübersteilung in Art.12 B-V(1). Die Regierungs­
vorlage 1266 der Beilagen zu den stenographischen Protokol­
len deos Nationalrates XIII" Gesetzgebungsperiode vom 9.Juli 
1974 (FoI'stgesetz 1974) sieht in den §§ 28, 45 t 99 - 102 0 

derartige o· Ermächtigungen vor) .. 

3. Der Denkmalschutz soll in die mi-ttelbare Bundes­
verwaltung Überführt werden (Streichung auS Art .102 .Acs. 2 

B-VG) " 0 

4. Das Kurortewesen mit Ausnahme der sanitären Auf­
sicht soll Landessache werden (Streichung aus Art .. 12 Abs.1 
Z .. 2 B-VG). 

5. Das land-und forstwirtschaft liehe Schulwesen hin­
sichtlich der Berufs~ und Fachschulen mit Ausnahme der 
höheren land- und forstwirtOschaflichen Lehranstalten 0 soll 
Landessache werden. 

6. Die Verleihung der Staatsbürgerschaft auch auf 
Grund außerordentlicher Leistungen im Interesse der Repu-· 

blik soll den Landesregierungen übertragen werden. 

B) Finanzausgleichsprobleme~ insbesondere hinsicht­
lich der Wiederherstellung der oSteuerhoheit: 

Einräumung zusE~tzlicherSteuerhoheiten zur Beschaffung 
der notwendigen Finanzmittel insbesondere für den straHen--

o 0 

bau, den Schulbau für die Krankenanstalten, dieoWasserwirt..,; 
schaft unddfe

o 
sich allenfalls aus dem Forderungsprogramm 

der Bundesländer ergebenden Mehrkosten. 
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c) Konk~-,~;r,e Vorschläge für' eine Verwal tungmrereinfa­

chung: 

~l.Die Verleihung der Befugnisr.:.aeh d.em Ziviltechniker- . 
gesetz und die P,~stelJ.ung der rilitgliGder lmd Ersatzmi tglie-­

der der nach diesen: Gesetz eingel'ich-!:;E:-Gen Prüfungskommis­

sionenbei denF.mtern der Landesregierungen soll vom ':)311n­

desminister für Bauten u:r:d Technik auf dem Landeshaupt-

mann übertragen werdeDo 

2. In dar AuftragSirerwaltune; des Bund.es ist die Ent ... 

scheidungs'bafugnis des La!.ldeshauptI!1all.r:es in rechtlicher und 

materieller Hins:Lcht zu er.veitern und sind den Jjindern die 

Kosten voll abzugelten (gemäß § "1 Abs.3 des ?innnzausgleichs­
gesetzes 1973 erhalten die Länder als Abgeltungfür die 
Projektierungs- und Ballleitungs- und Bauführungsaufgaben 
del,? Auftrags~lTerwal tung 9 ;'0 des entgül tigen BaUcl.Ufwandes)" 

3. Das finanzielle F'örderungswesen des Bundes ist auf 
eine neue Grundlage zu stellen und in den Finanzausgleich 
einzube ziehen 0 

II~ Ergänzungen 1970 

10 Im !Ibäuerlichen Anerbenrecht" soll deI~ Bund a1l:f die 
Grundsatzge;3etzgeoungbeschrlinkt :;~;erden (Ausnahme des bäuer­
lichen Anerbenrechtef? im Arto10 Abs.1 Z.6 B-'J'G und Einfü­

gung im Art 0 -12 Abs 01 Z05 B-VG) " 

2~ Die Regelung der Anselegenheiten des Frem.denführer­
wesens soll elen L2.ndern vorbehalten werden. 

(Ausnahme·von den Angelegenheiten des Gewerbes in 

Art 010 Ab S 0 1 Z ,,8 B-VG ) 0 

3 G ' rt t: b h" .0' 
o ·eg€D uese~zes eSCll~usse eines Landtages soll die 

Bundesregierung nur wegen behaupteten Eingriffes in die 
Bunde:;zust~indigkei t Eins-pruch erheberl können (es blieb beim 
Einspruchsrecht wegen Gefährdung von Bundesinteressen). 

.,-
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4. Zuständige Behöz-den zU eisenbahnrechtlichen GenoI-J.:nü­

gungenfür Doppeisesselliftanlae;en soll· d~r Landeshauptmann 

sein. Ferner soll die . Zuständig;::::eit '.'leger dorEetriebsge­

meinschaft mit einer in die Zuständigkeit des Bundesmini­

steriums fallenden Bahn njchtauf dieses übe::gehen. 

'. 5. Vom Verbot des Betretens militärischer Sperrgebiete 

sollen für die Vornahme von Arrttshandlungezl nicht nur Organe 

der Land- und;Forstwirtscha.ftsinspektiol!, sondern auch 
'ander~ Organe des Landes1lnd der Gen:,1inden9.UsgBnommen werd~:.:: .. 

6. Vor Ernennung des Militärkomu~.ndanten soll der I.Jan­
desregierung ein Anhcrungsrecht eingerEiun:'(j werden. 

7'. Vor der Öffnung oder Schlie~ung .ei nesGrenzüber-:­

ganges solIder Landesregierung des betreffenden Bundeslan .... 

des jedenfalls Geleg!?nheit zur 3tellungnahme gegeben werden .. 

Die Behörden der 1. und 2 .. Instanz sollen ferner befugt 

sein ,bei Gefahr. in Verzug eine vorläufige Grenzsperre zu 
verfügen .. 

8 ... Im Interesse der Länder und Ge!11einden ist den 1oä:::.­

dern und. den betroffenen Gemeinden im bergbehördlichen 

Verfahr~n Farteistellung.einzuräumen (der Entwurf eines 

Berggese~ies siehtdieParteistellung für die Länder vor). 

IIIo Teilweise vrurden die Forderungen nach 

Entfall. der Ausnahmen inBausachenzugunsten des Bun-' 

des für Bundesg.ebäude und 

der Zuläss:Lgkei t landesgesetzlic}}er Hegelungen 8,uf 

dem Gebiet des Straf- und Zivilrechtes auch in Fällender 
Zweckmäßigkeit erfüllt. 1I 

Im AnSChluß an diese .E!'e :::~t stellungell findet sich ein 

'. "finanzrechtlicher Teil ", dessen zentraler Satz lautet: 

"Eine wesentliche Fordarung in diesem Teil ist 'die Neu­
ordnung des Förderungsweäens'.l1 

Vor dieser Zusammenkunft deI' Landes a'rntsdirektoren 

hatte. die Landeshauptmiinnerkonferenz di,€ L,:;.ndesamtsdirek­

torenkonferenz am 19.,Septem1?er 1974, bea.uftragt slfim fiin-
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blick auf den bisherunerfUlltgebliebenen Teil des For­

derungsprogremmes der Bundesländer ul1d. die inzwischen ein- . 

getretenen EntvJicklungen Vorschläge für ein weiteres Vor- . 

gehen zu erar'bei ten 0·!I 

Die Arbeit;en 9 die die Landesamtsdirektorenkonferenz 

in diesem Zusammenhang veranlaßt hat, sind soweit dies dem 
Bund eskanz J.e:r:a.:mtbekannt is-b 9 noch nicht abge schlossen" 

Ich kann ein Ergebnis' nicht vorwegnehmen. 

Zu 2: 

Wie sich aus.der Antwort auf die Frage 1 ergibt, werden 

derzeit im Auftre:.g der Landeshauptmiinne1rkonferenzbzw" de.r 

Landesamtsdirektol'enkonferenz von den Lendern erst Vor­

schläge für ein weiteres Vorgehen erarbeitet o 

Ergänzend sei für die derzeitige Phase bemerkt~ daß 

Vertreter des Bundeskanzleramtes bereit sind, an diesen 

Arbeiten teilzunehmen, soweit die Ländern eine solche Teil­

nahme wünschen 0 

Zu 3: 

Wie aus den vorstehenden beiden Antworten her.rorgeht, 

besteht für die Bundesregierung derzeit kein Anlaß, von' 

sich aus Initiativen zu ergreifen. 

190 Feber 1976 
Der Bundesk 8J.1zler: 

. . ' , 
, 
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